
Finanzordnung - Bayernallee 7 e.V.
06.06.2023

Präambel
Grundlage dieser Finanzordnung ist die Satzung des Vereins Bayernallee 7 e.V. in ihrer jeweils aktuell
gültigen Fassung. Sie dient nur zur Ergänzung und hat dementsprechend keinen Vorrang bei Konflik-
ten mit der Satzung.

§1 Grundsätze der Wirtschalichkeit und Sparsamkeit
1) Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschalichkeit zu ühren. Das heißt, die Aufwendun-

gen müssen in einem wirtschalichen Verhältnis zu den erzielten und erwarteten Erträgen stehen.
2) Für den Verein gilt grundsätzlich das Kostendeckungsprinzip.
3) Die Miel des Vereins dürfen nur ür die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
4) Die Höhe der Ausgaben muss sachgemäß sein.
5) Zu Ausgaben sind Belege, welche, sofern erforderlich, auf den Verein Bayernallee 7 e.V. ausgestellt

wurden, einzureichen.

§2 Haushaltsplan
Für jedes Geschäsjahr muss von den Kassenwarten ein Haushaltsplan aufgestellt werden. Der Haus-
haltsplan beinhaltet:

1) Schätzung der Ausgaben aufgeteilt auf die einzelnen AGs, Veranstaltungen, Betriebskosten der In-
frastruktur, Geschenke und sonstige Posten.

2) Schätzung der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge und sonstige Posten.

§3 Jahresabschluss
1) Im Jahresabschluss müssen alle Einnahmen und Ausgaben des Vereins ür das abgelaufene Ge-

schäsjahr nachgewiesen werden. Im Jahresabschluss muss darüber hinaus eine Schulden- und
Vermögensübersicht enthalten sein.

2) Der Jahresabschluss wird zum 31.12. eines Jahres erstellt und allen Mitgliedern innerhalb der nächs-
ten 14 Tagen bekannt gegeben.

§4 Verwaltung der Finanzmittel
1) Alle Finanzgeschäe werden über die Vereinskasse abgewickelt.
2) Die Kassenwarte verwalten die Vereinskasse.
3) Alle Einnahmen und Ausgaben werden nach ihrem jeweiligen Verursacher verbucht.
4) Zahlungen werden von den Kassenwarten nur geleistet, wenn sie nach §6 dieser Finanzordnung

ordnungsgemäß ausgewiesen sind, und im Rahmen des Haushaltsplanes noch ausreichende Fi-
nanzmiel zur Verügung stehen.

5) Die Kassenwarte sind ür die Einhaltung des Haushaltsplans verantwortlich. Die Vorsitzenden er-
halten zur Haushaltsüberwachung auf Wunsch Einblick in die Vereinskasse.

6) Durch das Umlaufverfahren nach §8 der Geschäsordnung sind kurzfristige Ausgaben unter 500
€ ohne Beschluss des Senats möglich, sofern die Kassenlage es zulässt und die Kassenwarte es
beürworten.

7) Die Kassenwarte und die AGs erstellen jeweils zur einmal im Semester abgehaltenen Mitglie-
derversammlung einen Kassenbericht. Der Kassenbericht beinhaltet den Haushaltsplan mit den
geplanten Einnahmen und Ausgaben sowie den aktuellen Zahlen ür das vergangene Semester.
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8) Sonderkonten bzw. Sonderkassen können vom Vorstand auf Antrag, in Ausnahmeällen und zeit-
lich befristet, genehmigt werden (z.B. ür Großveranstaltungen oder Projekte). Die Einnahmen
und Ausgaben sind mit den Kassenwarten abzurechnen. Die Auflösung der Sonderkonten muss in
diesen Fällen spätestens sechs Monate nach Beendigung der Veranstaltung erfolgen.

9) Es werden keine Unterkassen ür AGs geührt.
10) Die iungen und Belege des Geschäsjahres werden ür weitere zehn Geschäsjahre aue-

wahrt.

§5 Erhebung Mitgliedsbeiträge und Verwendung der Finanzmittel
1) Alle Mitgliedsbeiträge werden vom Verein erhoben und verbucht. Über deren Höhe und Fälligkeit

entscheidet die Mitgliederversammlung. Die Eintrisgebühr in den Verein beträgt 7 €.
2) Ehrenmitglieder und außerordentliche Mitglieder sind von der Beitragspflicht entbunden.
3) Der Vorstand entscheidet in Einzelällen auf Antrag, ob der Mitgliedsbeitrag dem Mitglied bei

Vorliegen wichtiger Gründe zeitweise erlassen oder gestundet werden kann. Der Antrag ist vom
betroffenen Mitglied vor dem Zahlungstermin an den Vorstand zu stellen.

4) Zu ruhenden Mitgliedern werden automatisch alle vorher ordentlichen Mitglieder, deren älliger
Mitgliedsbeitrag zum Ersten des Monats nicht eingegangen ist. Bei Eingang des Mitgliedsbeitrags
sowie einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr von 5€ wird der vorherige Status eines ruhenden
Mitglieds wiederhergestellt.

5) Sonderbeiträge werden auf einer Mitgliederversammlung mit mindestens Zweidrielmehrheit be-
schlossen. Für Sonderbeiträge gelten dieselben Säumnisfristen wie bei den Mitgliedsbeiträgen.

6) Der Verein Bayernallee 7 e.V. verzichtet auf ausstehende Zahlungen von Mitgliedern, die nicht
mehr in der Wohnanlage Bayernallee 7 wohnen.

7) Überschüsse aus sportlichen und geselligen Veranstaltungen werden über die Vereinskasse ver-
bucht.

8) Der Verein und die AGs sind aus steuerlichen Gründen nicht berechtigt, Werbeverträge abzu-
schließen.

9) Eine Rückerstaung von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grund-
sätzlich ausgeschlossen.

10) Die Finanzmiel sind entsprechend §2 dieser Finanzordnung zu verwenden.

§6 Zahlungsverkehr
1) Der gesamte Zahlungsverkehr wird über die Vereinskasse und vorwiegend bargeldlos abgewickelt.
2) Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt per Lastschri oder Überweisung.
3) Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Der Beleg muss den Tag der

Ausgabe, den zu zahlenden Betrag, die Mehrwertsteuer und den Verwendungszweck enthalten.
4) Vor der Überweisung eines Rechnungsbetrags durch einen der Kassenwarte muss einer der Vorsit-

zenden die sachliche Berechtigung der Ausgaben durch seine Unterschri bestätigen.
5) Die bestätigten Rechnungen sind den Kassenwarten unter Beachtung von Skonto-Fristen rechtzei-

tig zur Begleichung einzureichen.
6) Zur Vorbereitung von Veranstaltungen ist es den Kassenwarten gestaet, Vorschüsse in Höhe des

zu erwartenden Bedarfs zu gewähren. Diese Vorschüsse sind spätestens zwei Monate nach Beendi-
gung der Veranstaltung abzurechnen.

§7 Eingehen von Verbindlichkeiten
Der Verein kann nur auf Beschluss der Mitgliederversammlung Kredite in Anspruch nehmen, aber
keine gewähren. Aufgenommene Kredite müssen zinslos sein.
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§8 Spenden
1) Spenden sind ausschließlich vom Verein Bayernallee 7 e.V. empfangene Zahlungen und Leistungen,

die auf freiwilliger Basis und ohne Gegenleistung erfolgt sind.
2) Spendenquiungen werden vom 1. Kassenwart ausgestellt.
3) Der Empfang von Spenden muss den Mitgliedern auf der nächsten Mitgliederversammlung mitge-

teilt und im Jahresabschluss sowie im Kassenbericht aufgeührt werden.

§9 Inventar
1) Zur Erfassung des Inventars ist vom Vorstand eine Inventur durchzuühren.
2) Es sind alle Gegenstände aufzunehmen, die nicht zum Verbrauch bestimmt sind.
3) Die Inventar-Liste muss folgende Informationen enthalten:

a) Anschaffungsdatum
b) Bezeichnung des Gegenstandes
c) Anschaffungs- und Zeitwert
d) Auewahrungsort
e) Gegenstände, die ausgesondert werden, sind mit einer kurzen Begründung anzuzeigen.

4) Zum Haushaltsplanentwurf ist vom Vorstand und den AGs eine Inventarliste vorzulegen.
5) Sämtliche in den AGs vorhandenen Werte (Barvermögen, Inventar, Sportgeräte usw.) sind alleiniges

Vermögen des Vereins. Dabei ist es gleichgültig, ob sie erworben wurden oder durch Schenkung
zufielen.

6) Nicht benötigtes bzw. überzähliges Gerät und Inventar ist möglichst gewinnbringend zu veräußern.
Der Erlös muss der Vereinskasse zugeührt werden.

7) Über verschenkte und veräußerte Gegenstände ist ein Beleg vorzulegen.

§10 Kassenprüfung
1) Der gewählte Kassenprüfer nimmt seine Aufgabe gewissenha und unparteiisch wahr. Er ist zur

Verschwiegenheit verpflichtet.
2) Der Kassenprüfer überwacht die Einhaltung der Finanzordnung. Er überprü, ob die Finanz- und

Vermögensbestände den Angaben im Haushaltsplan entsprechen, die Ausgaben sachlich gerecht-
fertigt, rechnerisch richtig und korrekt belegt sind und die Miel wirtschalich verwendet wurden.

3) Der Jahresabschluss und Kassenberichte sind vom Kassenprüfer gemäß §5 der Geschäsordnung
zu prüfen.

4) Zwei Wochen vor jeder Mitgliederversammlung wird der Kassenprüericht von dem zuständigen
unabhängigen Kassenprüfer erstellt und der Mitgliederversammlung vorgelegt. Der Kassenprüe-
richt beinhaltet das Datum der Prüfung, eine qualitative Aussage über die Führung der Vereinskasse
sowie sonstige erwähnenswerte Punkte.

5) Darüber hinaus ist der Kassenprüfer berechtigt, regelmäßig und unangemeldet Prüfungen durch-
zuühren.

§11 Inkratreten
Diese Finanzordnung tri am Tag nach der Veröffentlichung in Kra.
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